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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einebnung von Reihengräber für Erdbestattungen auf dem Friedhof in  
Delbrück-Westenholz 

 
Nach Ablauf der Ruhezeit von 30 Jahren sollen ab 22. Januar 2024 im Grabfeld B II die noch vorhandenen 
Reihengräber für Erdbestattungen der Nummern 49 bis 65, wie auf dem Plan gekennzeichnet, eingeebnet 
werden. 
 
Beerdigungszeitraum: 02/1990 bis 04/1993 
 
Denkmäler, Einfassungen und sonstige baulichen Anlagen sowie Bepflanzungen, die bis zum 20.01.2024 
nicht von den Gräbern abgeräumt worden sind, werden von der Stadt Delbrück kostenlos entfernt und 
gehen in das Eigentum der Stadt Delbrück über.  
 
Delbrück, den 20.07.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Peitz  
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Einebnung von Reihengräber für Urnen auf dem Friedhof in  
Delbrück-Westenholz 

 
Nach Ablauf der Ruhezeit von 20 Jahren sollen ab 22. Januar 2024 im Grabfeld c die noch vorhandenen 
Urnen-Reihengräber der Nummern 1 und 4, wie auf dem Plan gekennzeichnet, eingeebnet werden. 
 
Beerdigungszeitraum: 01/1995 bis 12/1999 
 
Denkmäler, Einfassungen und sonstige baulichen Anlagen sowie Bepflanzungen, die bis zum 20.01.2024 
nicht von den Gräbern abgeräumt worden sind, werden von der Stadt Delbrück kostenlos entfernt und 
gehen in das Eigentum der Stadt Delbrück über.  
 
Delbrück, den 20.07.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Peitz  
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Die Instandhaltung und Pflege des nachfolgend beschriebenen Grabes auf dem Friedhof in Delbrück-
Hagen wurde vernachlässigt: 
 
 
Friedhof Delbrück-Hagen, Erdreihengrabstätte für Sargbestattungen, Feld B IV Nr. 22 
 
Grab des verstorbenen Wilhelm (Willi) Risse                                        ( † 2009) 
 
 
Nutzungsberechtigte konnten nicht ermittelt werden. Wenn jemand seinen Anspruch an der oben 
genannten Grabstätte geltend machen möchte, so hat er sich bis  
 

zum 20.10.2023 
 
bei der Stadt Delbrück, Friedhofsverwaltung, Springpatt 3, 33129 Delbrück, Tel. 05250/996-253, zu 
melden.  
 
Nach Ablauf dieses Termins werden die Grabstätten gemäß § 33 Absatz 2 der Satzung über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen der Stadt Delbrück vom 22.03.2007, zuletzt geändert am 19.12.2022, durch die 
Stadt Delbrück eingeebnet. Alle nicht abgeräumten Gegenstände und Bepflanzungen gehen in das 
Eigentum der Stadt Delbrück über. 
 
 
Delbrück, den 20.07.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Peitz 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
 
Die Instandhaltung und Pflege des nachfolgend beschriebenen Grabes auf dem Friedhof in Delbrück-Boke 
wurde vernachlässigt: 
 
 
 
Friedhof Delbrück-Boke, Reihengrab für Erdbestattung, Feld A Nr. 154 
 
Grab der Verstorbenen 
 
Nentwig, Paul          † 1975 
Nentwig, Helene         † 1995. 
 
 
 
Nutzungsberechtigte konnten nicht ermittelt werden. Wenn eine Person den Anspruch an der oben 
genannten Grabstätte geltend machen möchte, so hat sie sich bis  
 

zum 20.10.2023 
 
bei der Stadt Delbrück, Friedhofsverwaltung, Springpatt 3, 33129 Delbrück, Tel. 05250/996253, zu 
melden.  
 
Nach Ablauf dieses Termins wird die Grabstätte gemäß § 33 Absatz 2 der Satzung über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen der Stadt Delbrück vom 22.03.2007, zuletzt geändert am 19.12.2022, durch die 
Stadt Delbrück abgeräumt und eingeebnet. Alle nicht abgeräumten Gegenstände und Bepflanzungen 
gehen in das Eigentum der Stadt Delbrück über. 
 
 
 
 
Delbrück, den 20.07.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Peitz 
 
 
 
 
 
 



Amtsblatt Nr. 14 vom 20.07.2023 6 
 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 
Die Instandhaltung und Pflege des nachfolgend beschriebenen Grabes auf dem Friedhof in Delbrück-Mitte 
wurde vernachlässigt: 
 
 
 
Friedhof Delbrück-Mitte, Reihengrabstätte für Sargbestattungen, Feld A I Nr. 18 
 
Grab des verstorbenen Eva-Marie Zeidler                                          ( † 2008) 
 
 
Nutzungsberechtigte konnten nicht ermittelt werden. Wenn jemand seinen Anspruch an der oben 
genannten Grabstätte geltend machen möchte, so hat er sich bis  
 

zum 20.10.2023 
 
bei der Stadt Delbrück, Friedhofsverwaltung, Springpatt 3, 33129 Delbrück, Tel. 05250/996-253, zu 
melden.  
 
Nach Ablauf dieses Termins werden die Grabstätten gemäß § 33 Absatz 2 der Satzung über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen der Stadt Delbrück vom 22.03.2007, zuletzt geändert am 19.12.2022, durch die 
Stadt Delbrück eingeebnet. Alle nicht abgeräumten Gegenstände und Bepflanzungen gehen in das 
Eigentum der Stadt Delbrück über. 
 
 
 
 
Delbrück, den 20.07.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Peitz 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 
Die Instandhaltung und Pflege des nachfolgend beschriebenen Grabes auf dem Friedhof in Delbrück-Mitte 
wurde vernachlässigt: 
 
 
 
Friedhof Delbrück-Mitte, 2er-Wahlgrabstätte für Sargbestattungen, Feld A Nr. 81 
 
Grab der Verstorbenen:  

Antonia Wendel             ( † 1993) 
Elisabeth Dörner                                        ( † 2002) 

 
 
Nutzungsberechtigte konnten nicht ermittelt werden. Wenn jemand seinen Anspruch an der oben 
genannten Grabstätte geltend machen möchte, so hat er sich bis  
 

zum 20.10.2023 
 
bei der Stadt Delbrück, Friedhofsverwaltung, Springpatt 3, 33129 Delbrück, Tel. 05250/996-253, zu 
melden.  
 
Nach Ablauf dieses Termins werden die Grabstätten gemäß § 33 Absatz 2 der Satzung über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen der Stadt Delbrück vom 22.03.2007, zuletzt geändert am 19.12.2022, durch die 
Stadt Delbrück eingeebnet. Alle nicht abgeräumten Gegenstände und Bepflanzungen gehen in das 
Eigentum der Stadt Delbrück über. 
 
 
 
 
Delbrück, den 20.07.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Peitz 
 

 


